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„Der Reichstag hat das folgende Gesetz beschlossen, das mit Zu-
stimmung des Reichsrats hiermit verkündet wird: Artikel I: „Die Fä-
higkeit zum Richteramte kann auch von Frauen erworben werden. 
Ebenso können Frauen zu Handelsrichtern, Amtsanwälten, 
Gerichtsschreibern und Gerichtsvollziehern ernannt werden.“ 
(Reichsgesetzblatt 1922 I, S. 573). 

Am 11. Juli 1922 wurde das „Gesetz über die Zulassung der 
Frauen zu den Ämtern und Berufen in der Rechtspflege“ be-
schlossen, das endlich die formalen Hindernisse beseitigte und 
Frauen den Zugang zum Staatsexamen und schließlich zu den 
juristischen Berufen gewährte. Ein entscheidender Erfolg, der 
nur gegen viel Widerstand durchgesetzt werden konnte. So 
erging noch im Januar 1922 auf der Vertreterversammlung 
des Deutschen Anwaltvereins im Verhältnis 45:22 der folgende 
Beschluss: „Die Frau eignet sich nicht zur Rechtsanwaltschaft 
oder zum Richteramt. Ihre Zulassung würde daher zu einer 
Schädigung der Rechtspflege führen und ist aus diesem Grunde 
abzulehnen.“

Im Jahr 2022 feiert der Deutsche Juristinnenbund e.V. 
(djb) das Jubiläum dieses Gesetzes mit einer umfangreichen 
Kampagne. Los ging es bereits am 25. Januar mit einer di-
gitalen Auftaktveranstaltung. Unter dem Titel: „100 Jahre 
Frauen in juristischen Berufen: Woher wir kommen und wohin 

wir gehen“ kamen nach einer Begrüßung und Einführung in 
das Jubiläum durch djb-Präsidentin Prof. Dr. Maria Wersig, 
Elke Büdenbender, Juristin und Ehefrau von Bundespräsident 
Frank-Walter Steinmeier, Prof. Dr. Marion Röwekamp, Rechts-
historikerin und beratende Expertin für die Kampagne „100 
Jahre Frauen in juristischen Berufen“ und Kerstin Geppert, 
Referendarin und Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Helmut-
Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr, Hamburg, 
Beisitzerin für Mitglieder in Ausbildung im Bundesvorstand 
des djb, auf dem digitalen Panel zusammen. Moderiert von 
djb-Vize-Präsidentin Dr. iur. Dana-Sophia Valentiner, drehte 
sich das Gespräch um die Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft von Frauen in juristischen Berufen. Die Beleuchtung 
der ersten Juristinnen in Deutschland, die für das Gesetz vom 
11. Juli 1922 gekämpft hatten und ihren Erfahrungen als erste 
Frauen in juristischen Berufen bis 1933 stand durch Prof. Dr. 
Marion Röwekamp im Zentrum. 1933, mit der Machtüber-
nahme durch die Nationalsozialisten, war die erste kurze 
Zeit der Berufsmöglichkeiten für Juristinnen vorerst wieder 
vorbei. Darüber hinaus ging es vor allem darum, wie wichtig 
Netzwerke wie der djb und die gegenseitige Unterstützung 
für Frauen in juristischen Berufen und im Einsatz für Gleich-
stellung, beruflich und gesamtgesellschaftlich, bis heute sind. 

Ein wichtiges Ziel der Kampagne ist es, vor allem jungen 
Jurist*innen deutlich zu machen, warum politische Parti-
zipation und der Einsatz gegen bestehende Ungleichheiten 
gleichermaßen nötig und lohnenswert sind. Der Blick auf die 
Errungenschaft der Zulassung der Juristinnen zu den Berufsfel-
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dern vor gerade einmal 100 Jahren und die Frauen, die dafür 
studiert und gekämpft haben, ist dafür ein herausragendes 
Beispiel. Auch deshalb wollen wir diesen Frauen eine beson-
dere Bühne bieten.

Ein Fokus wird aber auch auf die 100 Jahre gelegt, die 
seitdem vergangenen sind: Die Situation gerade für die vielen 
jüdischen Juristinnen und Juristinnen jüdischer Herkunft wäh-
rend der NS-Zeit, die Aufbruchstimmung der Nachkriegszeit 
und der Backlash der 1950er-Jahre, bis zum Stand der Gleich-
stellung in den juristischen Berufen heute. Was wurde Stand 
heute erreicht? Und was gilt es noch zu erreichen? Welche Rolle 
spielte und spielt der djb dabei? 

Die Zulassung von Frauen zu den juristischen Berufen war 
ein vorrangiges Ziel des Vorgängervereins des djb, dem Deut-
schen Juristinnen-Verein e.V. (DJV), die tatsächliche Gleich-
stellung aller Geschlechter in den juristischen Berufen und im 
Recht allgemein ist und bleibt das Ziel des djb heute. 

Darüber werden wir in den kommenden Monaten diskutie-
ren. Dazu wird es unter anderem Kooperationsveranstaltungen 

geben an unterschiedlichen historisch-relevanten Universitäten, 
eine hybride Festveranstaltung am 11. Juli 2022 im Bundesmi-
nisterium der Justiz, eine Sonderreihe des djb-Podcasts „Justitias 
Töchter“ (die erste Folge ist bereits über unsere Webseite oder 
alle gängigen Podcast-Plattformen hörbar), eine Social-Media-
Kampagne (folgen Sie uns hierfür auf Instagram, Twitter und 
Facebook) und eine Wanderausstellung. Über die Aspekte der 
Kampagne informieren wir fortlaufend auf unserer Webseite, 
im Mitglieder-Newsletter und in der djbZ. 

In den letzten 100 Jahren hat unser Verband (und unser 
Vorgängerverein der Deutsche Juristinnen-Verein) nicht nur 
gleichstellungspolitische Forderungen durchgesetzt, sondern 
Zusammenarbeit auch intern gelebt. An dieser Stelle möchten 
wir Sie und euch deshalb dazu aufrufen, uns, Ihre/eure per-
sönlichen Geschichten zu „100 Jahren Frauen in juristischen 
Berufen“ zu erzählen. Ein spannendes Beispiel dazu finden Sie 
bereits hier im Anschluss abgedruckt. Schicken Sie uns Ihre/
eure Beiträge per Post, Fax, E-Mail oder Telefon. Wir freuen 
uns darauf, von Ihnen und euch zu hören. 
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